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Erteilung einer beschränkten Erlaubnis für Gewässerbenutzungen 

 
 

Vorhaben, für die ein wasserrechtliches Verfahren durchzuführen ist, sind in Plänen und Beilagen 

(Unterlagen) so darzulegen, dass das Vorhaben selbst und seine Auswirkungen, insbesondere auf den 

Wasserhaushalt, die Gewässereigenschaften, den Zustand der Gewässer und andere Umweltberei-

che, ersichtlich sind (§ 1 Abs. 1 der Verordnung über Pläne und Beilagen in wasserrechtlichen Verfah-

ren – WPBV).  

 

Die Unterlagen sind, soweit nichts anderes festgelegt wird, vierfach einzureichen (§ 1 Abs. 4 S. 1 

WPBV). Aufgrund fortschreitender Digitalisierung genügt im Regelfall eine rein digitale Einreichung 

der im Einzelfall erforderlichen Unterlagen.  

 

Umfang der Antragsunterlagen: 

 
1. Verzeichnis der Planbeilagen  

 

2. Erläuterung des Vorhabens 

 

-Vorhabensträger  

-Verwendungszweck des Wassers  

-Art der Wasserab- sowie —rückleitung  

-Ableitungsmenge  

 

3. amtlicher Lageplan M = 1 : 5000 und 1 : 1000 mit Festbezugspunktangabe 

 

4. Plan der Teiche und des Ableitungsbauwerkes (Grundriss und Längsschnitt mit Höhenangaben)  

M = 1 : 100 

 

5. Sämtliche Maßangaben (Böschungsverhältnis, Gefälle der Zu- und Ableitungen, Stauhöhe usw.)  

 

6. Angaben zum möglichen Fischbesatz (bei mehreren Teichanlagen und unterschiedlichem Besatz bitte 
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entsprechend getrennt angeben).  

 

Die bestehenden Wasserläufe sind blau, alle geplanten / bestehenden Anlagen zinnoberrot in die betref-

fenden Planunterlagen maßstabsgetreu einzuzeichnen. 

 

 

Die Unterlagen müssen mit Datum versehen und vom Vorhabensträger und vom Entwurfsverfasser un-

terschrieben sein (§ 2 Abs. 3 WPBV).  

 

Ist für ein Vorhaben im Sinn von § 1 Abs. 1 dieser Verordnung eine Umweltverträglichkeitsprüfung 

durchzuführen, so wird auf § 4 Abs. 2 WPBV verwiesen.  

 

Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter Tel. 09232/80 -303 (Hr. Scholz, Fachkundige Stelle Wasserwirt-

schaft), Tel. 09232/80 -631 (Fr. Wagner) oder Tel. 09232/80 -428 (Fr. Striegl).  

 

 

Landratsamt Wunsiedel 

Im Fichtelgebirge  

FB 43/Wasserrecht 

 

 

Hinweise zum Datenschutz 
Im Rahmen der Bearbeitung dieses Verwaltungsverfahrens verarbeitet das Landratsamt Wunsiedel i. 
Fichtelgebirge personenbezogene Daten. Alle relevanten Informationen zum Schutz Ihrer personen-
bezogenen Daten erhalten Sie auf unserer Webseite via www.landkreis-wunsiedel.de bzw. auf Nach-
frage beim zuständigen Sachbearbeiter. 
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